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1. Kon sulatwesen.

Dem Verweser des Kaiserlichen Konsulats in Santa Cruz (Bolivien) Otto Kenning ist auf Grund
des § 1 des Gesetzes vom 4. Mai 1870 in Verbindung mit § 85 des Gesetzes vom 6. Februar 1875
für den Amtsbezirk des Konsulats und für die Dauer seiner Geschäftsführung die Ermächtigung erteilt
worden, bürgerlich gültige Cheschlieungen von Reichsangehörigen und unter deutschem Schutze
beiiudlichen Schweizern vorzunehmen und die Geburten, Heiraten und Sterbefälle von solchen zu
bemkunden.

Demt Großherzoglich Luxemburgischen Generalkonsul in Berlin, Jean George, ist namens des
Reichs das Exequatur erteilt worden.
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